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JAHRGANG 45, Donnerstag, 28.07.2022

MARKT BURGEBRACH

ZU IHRER INFORMATION

Digitale Sirenenalarmierung startet in der VG Burgebrach 

Innerhalb eines landkreisweiten Pilotprojektes wurde in
Zusammenarbeit mit der Kreisfeuerwehrführung,
dem Landratsamt Bamberg sowie unseren beiden
Gemeinden nun die ersten Sirenen digitalisiert und
konnten vergangene Woche in Betrieb genommen werden.
Neben dem Digitalfunk für die Feuerwehren sind wir nun
mit der Digitalisierung der Sirenenanlangen führend in ganz Bayern.

Umgestellt wurden bei diesem Schritt die Sirenen
in Burgebrach, Schönbrunn, Grasmannsdorf, Dippach
und Oberharnsbach. In einem weiteren Schritt folgen
dann die weiteren Sirenen.

Damit gelingt es uns, einen wichtigen Baustein des
Katastrophenschutzes zukunftssicher und zukunftsfähig aufzustellen.

Schließlich ist eine schnelle und zuverlässige Alarmierung
die Grundlage für effektive Hilfeleistung und
einen optimalen Schutz der Bevölkerung. 

Johannes Maciejonczyk
1. Bürgermeister 
Markt Burgebrach

Dirk Friesen
1. Bürgermeister 
Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
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HALLENBAD BURGEBRACH

Während der Ferienzeit (ab 16.08.2022) können Schüler 
mit der entsprechenden Eintrittskarte das Hallenbad in 

Burgebrach acht Mal für nur 4,00 € benutzen.
Die Karte kann im Rathaus Burgebrach und im Rathaus 

Schönbrunn erworben werden.

Die Öffnungszeiten in den Sommerferien
vom 16.08. bis einschl. 12.09.2022 sind wie folgt: 

Montag bis Freitag 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Samstag    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Sonntag    10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

NOTARSPRECHTAG

Notar Dr. Peter Wirth im Bürgerhaus Burgebrach, 
Vereinszimmer.
Der nächste Sprechtag findet statt am:
Donnerstag, 04. August 2022, 08.00 - 12.00 Uhr
(je nach Bedarf)
Vorherige Vereinbarung mit der Notarkanzlei Wirth in 
Bamberg, Tel. 0951/917060 ist unbedingt erforderlich.

JAGDGENOSSENSCHAFT MÖNCHSAMBACH

Einladung zur nichtöffentlichen Versammlung der Jagdge-
nossen des Gemeinschaftsjagdreviers Mönchsambach 1 am 
Freitag, den19.08.2022 um 19.30 Uhr in das Gasthaus
Zehendner in Mönchsambach.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Schriftführers und Genehmigung der Nieder-
 schrift über die Jagdversammlung
3. Kassenbericht und Bericht der Rechnungsprüfer
4. Entlastung des Jagdvorstands und des Kassenführers
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrags  
 der Jagdnutzung des Geschäftsjahr 2022
6. Beschlussfassung über die Verwendung von Rücklagen
7. Neuwahl der gesamten Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge

Hierzu ergeht herzliche Einladung.
Die Vorstandschaft

Wichtiger Hinweis für alle
Vereine, Gruppen und Verbände!

Antragsverfahren
zur Vereins- und Jugendförderung 2022

gemäß Teil B 2b) und C der Richtlinien des Marktes 
Burgebrach:

Alle sporttreibenden Vereine, DLRG, BRK, Kath. Jugend-
gruppen, Feuerwehren und Musikvereine werden gebe-
ten, der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach per Post 
oder per E-Mail unter verwaltung@vg-burgebrach.de 
die offizielle Verbands- oder Organisationsmeldung bzw. 
eine Auflistung aller Mitglieder mit Name, Anschrift und 
Geburtsdatum bis zum 01. September 2022 vorzulegen.

Später eingehende Meldungen können nicht berück-
sichtigt werden.

HINWEIS

Das letzte Mitteilungsblatt vor der Sommerpause 
erscheint am Donnerstag, 11. August 2022, 
Redaktionsschluss hierfür ist Dienstag, 02. August 2022.

Das erste Mitteilungsblatt nach der Sommerpause er-
scheint am Donnerstag, 01. September 2022, 
Redaktionsschluss hierfür ist Mittwoch, 24. August 2022.

Die komplette Anzeige ist wie gehabt an die E-Mail 
Adresse: mitteilungsblatt@vg-burgebrach.de zu senden. 

JAGDGENOSSENSCHAFT MÖNCHHERRNSDORF

In der Jagdversammlung vom 01.04.2022 wurde einstimmig 
beschlossen, dass der Jagdschilling für Wege und Graben-
pflege verwendet wird.

Die Vorstandschaft

INFORMATION

Die Seniorenunion des Landkreis Bamberg veranstaltet
zusammen mit dem CSU Ortsverband Burgebrach eine

Informationsveranstaltung zur Grundsteuererklärung 
am Donnerstag, den 28.7.2022, 18.00 Uhr

in der Steigerwaldhalle Burgebrach, Bamberger Str. 40

Den Vortrag hält Herr Regierungsdirektor Oliver Schmied, 
Finanzamt Bamberg.

Fragen und Diskussionen zum Thema sind erwünscht.
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Bebauungsplan "Agrovoltaik an den Drudenleiten“

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
und über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange

Der Marktgemeinderat des Marktes Burgebrach hat in seiner Sitzung am 05.07.2022 die Aufstellung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans (BBP/GOP) "Agrovoltaik an den Drudenleiten" in Burgebrach, FlNrn. 992 und 1001, und Teilfläche der 
FlNr. 986, Gemarkung Burgebrach, beschlossen. 
Die Planaufstellung ist entsprechend der Vorschriften des BauGB als Bebauungsplan im Verfahren nach § 30(1) BauGB durch-
zuführen.

Der Marktgemeinderat des Marktes Burgebrach hat am 05.07.2022 in öffentlicher Sitzung den Vorentwurf des Bebauungs-
planes "Agrovoltaik an den Drudenleiten" gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB durchzuführen. 

Es sollen Flächen für ein "Sondergebiet" (SO) gemäß § 11 BauNVO, Zweckbestimmung: "AgroPV" ausgewiesen werden. 

Der Planbereich wird im Osten durch den direkt angrenzende Flurweg FlNr. 1005 und Teilflächen aus den FlNrn. 986 und 991, 
im Süden durch die FlNr. 1006 und im Westen durch die FlNr. 1000 und einer Teilfläche aus FlNr. 1042 jeweils Gmkg. Burge-
brach begrenzt. Im Norden grenzt das Plangebiet an das landwirtschaftliche Flurstück FlNr. 993, Gmkg. Burgebrach, an. 

Bestandteil des Bauleitplanverfahrens ist die Umweltprüfung, die für die Belange des Umweltschutzes durchgeführt wird. 
Diese umfasst die Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen und deren Beschreibung und Bewer-
tung in einem Umweltbericht. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung des Bauleitplans.
Die Planzeichnung der (BBP/GOP) sowie der Vorentwurf des Umweltberichtes in der Fassung vom 05.07.2022 kann in den 
Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Bauamt, Zi.Nr. 12, derzeit in der Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach 

in der Zeit von 04.08. bis 02.09.2022 

während der allgemein bekannten Öffnungszeiten eingesehen und hierüber Auskunft verlangt werden. Ergänzend stehen 
die Unterlagen auch online/digital auf der Homepage des Marktes Burgebrach unter https://www.vg-burgebrach.de/markt-
burgebrach/leben-in-burgebrach/bauen-wohnen/bauleitplanung zur Einsichtnahme zur Verfügung. Während der Ausle-
gungsfrist können Anregungen und Bedenken schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Gleichzeitig wird die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Auf Wunsch wird die Planung erläutert.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenschutz - Grundver-
ordnung) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG (Bayerisches Datenschutzgesetz). Stellungnahmen ohne vollständige Absen-
derangaben erhalten keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen können dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ entnommen werden, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Burgebrach, den 28.07.2022

Maciejonczyk
Erster Bürgermeister
Markt Burgebrach
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16. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes des Marktes Burgebrach im Bereich des Bebauungs-
plans "Agrovoltaik an den Drudenleiten“

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange

Der Marktgemeinderat des Marktes Burgebrach hat in seiner Sitzung am 05.07.2022 beschlossen, den wirksamen Flächen-
nutzungs- und Landschaftsplan des Marktes Burgebrach den geplanten städtebaulichen Entwicklungen im Bereich der 
Grundstücke FlNrn. 992, 1001 und Teilfläche aus 986, Gmkg. Burgebrach, im 16. Teiländerungsverfahren anzupassen.

Der Marktgemeinderat des Marktes Burgebrach hat am 05.07.2022 in öffentlicher Sitzung den Vorentwurf 16. Änderung des 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes im Bereich des Bebauungsplans "Agrovoltaik an den Drudenleiten" gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Anlass ist die geplante Errichtung einer "Agrovoltaik an den Drudenleiten" im Bereich
der FlNrn. 992, 1001 und der Teilfläche aus FlNr. 986, Gmkg. Burgebrach. 

Das Plangebiet ist im beiliegenden Lageplan dargestellt.

Parallel dazu wird der Bebauungsplan "Agrovoltaik an den Drudenleiten" im Bereich der FlNrn. 992 und 1001, und Teilbereich 
aus der FlNr. 986, jeweils Gmkg. Burgebrach, aufgestellt.
Grundlage für die 16. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell 
gültigen Fassung sowie die Vorschriften des Bayerischen Naturschutzgesetzes.
(BayNatSchG) und des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).

Die Vorentwurfsplanung zur 16. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes in der Fassung vom 05.07.2022 
nebst Begründung kann in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Bauamt, ZiNr. 12, derzeit in der Lager-
hausstraße 8, 96138 Burgebrach 

in der Zeit von 04.08. bis 02.09.2022

während der allgemein bekannten Öffnungszeiten eingesehen und hierüber Auskunft verlangt werden. 
Ergänzend stehen die Unterlagen auch online/digital auf der Homepage des Marktes Burgebrach unter https://www.vg-
burgebrach.de/markt-burgebrach/leben-in-burgebrach/bauen-wohnen/bauleitplanung zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen und Bedenken schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Gleichzeitig wird die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Auf Wunsch wird die Planung erläutert.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenschutz - Grundver-
ordnung) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG (Bayerisches Datenschutzgesetz). Stellungnahmen ohne vollständige Absen-
derangaben erhalten keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen können dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ entnommen werden, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Burgebrach, 28.07.2022

Maciejonczyk
Erster Bürgermeister
Markt Burgebrach
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GEMEINDE SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

ZU IHRER INFORMATION

Liebe Kinder und Jugendliche,

das Schuljahr ist fast geschafft und sechs Wochen Sommerferien stehen vor der Tür. 

Nach einem langen Schuljahr voller Herausforderungen, für Lehrer und Schüler gleichermaßen, immer noch zu Zeiten 
der Corona Pandemie, ist Schule wahrlich kein Ponyhof, sondern es steht der Leistungsdruck nach guten Ergebnissen 
über allem.

Aber auch Schülerinnen und Schüler tut es gut, die tägliche Routine zu durchbrechen und neue Eindrücke zu sammeln, 
die Freizeit ausgiebig zu genießen, mit Freunden zu spielen, zu entspannen und einfach mal Spaß zu haben. Damit habe 
ich bereits die Ziele unseres Ferienprogramms genannt, denn es geht ja keineswegs um eine „Aufbewahrung“ oder bloß 
um einen schönen Zeitvertreib. 

Die Gemeinde hat zusammen mit dem Sport- und Kulturausschuss ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet, 
dass wieder viele Möglichkeiten bietet, eure Ferien aufregend, spannend und garantiert auch interessant verbringen zu 
können.

Ein „Vergelt´s Gott“ richte ich bereits an die zahlreichen Vereine, Gruppierungen, aber auch Einzelpersonen, die mit viel 
Zeit und Elan dieses Ferienprogramm erst wieder möglich machen.

Ich wünsche Euch, liebe Kinder aber auch allen Anderen, wunderschöne Ferien und eine tolle Urlaubszeit!
Passt auf Euch auf.

Dirk Friesen
1. Bürgermeister 
Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Sehr geehrte Vorstände der Vereine in der Gemeinde Schönbrunn i. Stgw.,

insbesondere wissen Sie, wie abhängig ein aktives gesellschaftliches Leben vom ehrenamtlichen Engagement und von 
Vereinsaktivitäten ist. Teilweise hat uns die „Corona-Zeit“ gezeigt, wie sehr viele Menschen Kontakte und Veranstaltungen 
vermissten. Dabei glaube ich auch, dass wir uns alle eine Zeit ohne ehrenamtliche Arbeit gar nicht so richtig vorstellen 
können.

Umso wichtiger ist es, ehrenamtliches Engagement immer wieder zu würdigen. Als Gemeinde wollen wir auch dieses 
Jahr wieder ehrenamtliche Arbeiten hervorheben. Überlegen Sie bitte, welche Personen und die damit verbundenen 
Tätigkeiten in ihren Vereinen dieses Jahr einen besonderen Stellenwert erhalten sollten.
Denken Sie dabei bitte an alle Tätigkeiten – wie z.B. von der verlässlichen Wartung des Inventars über langjährige Vor-
standstätigkeiten bis hin zur Organisation gelungener Events.
Ihre Vorschläge übermitteln Sie bitte bis zum 18.09.2022 mit der Bundespost an die Gemeinde Schönbrunn
i. Stgw., Zettmannsdorfer Straße 16, 96185 Schönbrunn i. Stgw. oder per eMail an e.finster@vg-burgebrach.de

Ich danke Ihnen bereits jetzt.

Hubert Bickel
2. Bürgermeister
Ehrenamtsbeauftragter
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Bekanntmachung
- Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB -

Der Gemeinderat der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald hat in seiner Sitzung am 28.04.2022 gemäß (gem.) § 2 Abs. 1 
BauGB (Baugesetzbuch) die Durchführung des Verfahrens zur

7. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes (FNP/LSP)

im Bereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes (BBP/GOP) „Gewerbegebiet Seeleite“ beschlossen. Die FNP-/LSP - Än-
derung beinhaltet zwei Änderungsbereiche („ÄB1“, „ÄB2“). Beide „ÄB“ liegen in der Gemarkung (Gmkg.) Schönbrunn i. Stei-
gerwald.

Der „ÄB1“ wird
im Norden durch das Grundstück mit der Flurnummer (Fl.-Nr.) 772 (Wirtschaftsweg),
im Süden  durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 750/6 (Grünflächen mit Gehölzbestand) und 746 (Wiesen-/Grünland-
      flächen),
im Westen durch die Grundstücke mit den Fl.-Nr. 753 (Straße Seeleite), 758/1 (Straße Dammweg) und 758/5 (Privatgrund- 
      stück mit Wohngebäude, Gartenflächen, Gehölzbeständen, Zufahrts-/ Wendeflächen) sowie
im Osten  durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 761 (offene Landschaft, Wirtschaftswegen, Gehölzbeständen, Wiesen-/  
      Grünlandflächen, Stillgewässer) und 753 (Wirtschaftsweg)
begrenzt und umfasst voll- oder teilflächig (TF) die Grundstücke mit den Fl.-Nr. 753 (TF), 759, 760 und 761 (TF).

Hier ist beabsichtigt, die bisherigen Darstellungen des FNP/LSP (Flächen für die Landwirtschaft) in gemischte Bauflächen 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO (Baunutzungsverordnung) und in gewerbliche Bauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO 
zu ändern.

Der „ÄB2“ wird
im Norden durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 779 (Ackerfläche)
im Süden durch Teilflächen des Grundstücks Fl.-Nr. 778 (Rasenspielfeld, Vereinsgebäude),
im Westen durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 788 (Straße „Trab“),
im Osten durch Teilflächen des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 778 (Trainings-/Bolzplatz)
begrenzt und umfasst Teilflächen des Grundstückes mit den Fl.-Nr. 778 (TF).
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Hier ist beabsichtigt, die bisherigen Darstellungen des FNP/LSP (Flächen für die Landwirtschaft) in ein „Sonstiges Sonder-
gebiet“ mit der Zweckbestimmung „Wohnmobilstellplatz“ gemäß § 11 Abs. 1 BauN-VO zu ändern.

Der Planentwurf in der Fassung vom 21.07.2022 wurde von der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen & Partner aus Bamberg 
ausgearbeitet und vom Gemeinderat der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald in der Sitzung am 21.07.2022 für die förm-
liche Öffentlichkeits-, Träger- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
 • Planbegründung zum Planentwurf vom 21.07.2022 mit umweltbezogenen Informationen zu den Belangen ggf. be-
  stehender Schutzgebiete, der Kultur-, Boden und Baudenkmalpflege, zu den Aspekten Geologie/Baugrund, Altlasten  
  und Geothermie sowie zu den Belangen des Wassers (Hochwasserschutzgebiete, wassersensible Bereiche, Wasser-  
  schutzgebiete, Grundwasser usw.). Weiterhin enthält die Planbegründung Informationen zu den Themen Abwasser-/
  Niederschlagswasserbeseitigung, Trinkwasser, Elektrizität/Telekommunikation, zu Planungen, Nutzungsregelungen,  
  Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft   
  und zum Immissionsschutz. Des Weiteren sind Ausführungen zur Flächenbilanz (Flächenverbrauch) sowie Angaben  
  zum Umweltbericht enthalten.

Darüber hinaus liegen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung für den „ÄB 1“ abgegebene Stellungnahmen mit umweltrele-
vanten/umweltbezogenen Informationen zu den Aspekten Immissionsschutz, Bodenschutz/Altlasten, zu wasserrechtlichen 
Belangen (Schmutz-, Regenwasserbeseitigung, Flächenversiegelung, Trinkwasserversorgung, Grundwasserschutz), Boden-
denkmalpflege, Landwirtschaft (Überplanung landwirtschaftlicher Nutzflächen), Landschaftsbild und zum Biotopschutz vor.

Die FNP-/LSP - Änderung erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB mit dem BBP/GOP „Gewerbegebiet Seeleite“. Der 
Aufstellungsbeschluss sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den BBP/GOP „Gewerbegebiet Seeleite“ wurden 
gesondert öffentlich bekannt gemacht.

Die vorgenannten Unterlagen liegen in der Zeit vom

05.08.2022 bis 09.09.2022

in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach (Bauamt, ZiNr. 12 Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach) zu den 
allgemein bekannten Öffnungszeiten öffentlich aus und können dort eingesehen werden. Zusätzlich werden die vorge-
nannten Auslegungsunterlagen sowie diese Bekanntmachung auf der Homepage der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald 
online/digital unter
https://www.vg-burgebrach.de/gemeinde-schoenbrunn-i-steigerwald/leben-in-schoenbrunn/bauen-wohnen/bauleitpla-
nung zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.
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Bekanntmachung
- Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB -

Der Gemeinderat der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald hat am 28.04.2022 gemäß (gem.) § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetz-
buch) den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes (BBP/GOP) mit der Bezeichnung

„Gewerbegebiet Seeleite“

gefasst. Der Geltungsbereich des BBP/GOP (Teilfläche 1) liegt vollflächig in der Gemarkung (Gmkg.) Schönbrunn i. Steiger-
wald, wird

im Norden durch das Grundstück mit der Flurnummer (Fl.-Nr.) 772 (Wirtschaftsweg),
im Süden  durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 750/6 (Grünflächen mit Gehölzbestand) und 746 (Wiesen-/Grünlandfläche),
im Westen durch die Grundstücke mit den Fl.-Nr. 753 (Straße Seeleite), 758/1 (Straße Dammweg), 758/2 (Privatgrundstück- 
      mit Gewerbe, Wohngebäude, Gartenflächen, Gehölzbeständen, Zufahrts-/Wendeflächen) und 758/5 (Privat-  
      grundstück mit Wohngebäude, Gartenflächen, Gehölzbeständen, Zufahrts-/Wendeflächen) sowie
im Osten  durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 761 (offene Landschaft, Wirtschaftswegen, Gehölzbeständen, Wiesen-/  
      Grünlandflächen, Stillgewässer) und 753 (Wirtschaftsweg)
begrenzt und umfasst voll- oder teilflächig (TF) die Grundstücke mit den Fl.-Nr. 753 (TF), 758/1 (TF), 759, 760 und 761 (TF).

Während der Frist können bei der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald Anregungen und/oder Bedenken zur Änderungen 
des FNP/LSP im Bereich des BBP/GOP „Gewerbegebiet Seeleite“ persönlich/mündlich, fernmündlich, schriftlich (auch digital) 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung zur Änderung des 
FNP/LSP unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit zur Änderung des FNP/LSPs nicht von Bedeutung ist.

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt - Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenschutz - Grundver-
ordnung) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG (Bayerisches Datenschutzgesetz). Stellungnahmen ohne vollständige Absen-
derangaben erhalten keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen können dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ entnommen werden, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Schönbrunn i. Steigerwald, 28.07.2022

Dirk Friesen
Erster Bürgermeister
Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
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Es ist beabsichtigt, im Plangebiet ein Mischgebiet gem. § 6 Abs.1 und Abs. 2 Nr. 1 - 5 BauNVO (Baunutzungsverordnung), ein 
Gewerbegebiet gem. § 8 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 1 - 2, Abs. 3 Nr. 1 Bau-NVO, öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, private Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB und Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festzusetzen.

Zum Geltungsbereich des BBP/GOP gehört die extern gelegene, notwendige naturschutzrechtliche Kompensationsfläche 
(Teilfläche 2). Diese befindet sich auf dem im Eigentum der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald befindlichen, im Gemein-
degebiet liegenden Grundstück mit der Fl.-Nr. 151 (Gmkg. Schönbrunn i. Steigerwald). Das Grundstück wird vollflächig (ca. 
0,58 ha) in Anspruch genommen. Der räumliche Geltungsbereich der Teilfläche 2 wird

im Norden durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 941 (St 2279 mit Straßenbegleitgrün),
im Süden  durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 939/2 (Wirtschaftsweg),
im Westen durch die Grundstücke mit den Fl.-Nr. 939/2 und 151/1 (beide Wirtschaftsweg) sowie
im Osten  durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 939 (Bolzplatz mit Randeingrünungsflächen/Gehölzbeständen)
begrenzt.

Der Planentwurf in der Fassung vom 21.07.2022 wurde von der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen & Partner aus Bamberg 
ausgearbeitet und vom Gemeinderat der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald in der Sitzung am 21.07.2022 für die förm-
liche Öffentlichkeits-, Träger- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 BauGB und 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
• Planbegründung zum Planentwurf vom 21.07.2022 mit umweltbezogenen Informationen zu den Belangen ggf. bestehen
 der Schutzgebiete, der Kultur-, Boden und Baudenkmalpflege, zu den Aspekten Geologie/Baugrund, Altlasten und Geo-
 thermie sowie zu den Belangen des Wassers (Hochwasserschutzgebiete, wassersensible Bereiche, Wasserschutzgebie-
 te, Grundwasser usw.) sowie zu den Belangen des Orts- und Landschaftsbildes, gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
 der Landwirtschaft sowie den Freisportanlagen des SV Frankonia Schönbrunn e. V. Weiterhin enthält die Planbegründung
 Informationen zu den Themen Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung, Trinkwasser, Elektrizität/Telekommunikation,  
 Grünflächen, zu den grünordnerischen Vorgaben für die Baugrundstücke und zu den Vorgaben für die internen/externen 
 naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen, zum Immissionsschutz (Verkehrs-, Gewerbe-, Sport-und Freizeitlärm, landwirt-
 schaftliche Immissionen), zu sonstigen umweltbezogenen Belangen (Boden und Wasser, Klima, Luft, Energiekonzept), zu 
 artenschutzrechtlichen Belangen und zur Flächenbilanz.

• Umweltbericht zum Planentwurf vom 21.07.2022 mit einer Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des BBP/
 GOP, mit einer Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen/-plänen festgelegten Umweltschutzziele und ihrer Be-
 rücksichtigung im Zuge der Erstellung des BBP/GOP, mit einer Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltaus-
 wirkungen, bestehend aus einer Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) bezogen auf die
  jeweiligen Schutzgüter (Mensch, Flora/Fauna, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild/Erleben, Historische Kulturland-
 schaft), einer Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung bezogen auf die je-
 weiligen Schutzgüter, aus einer Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung oder Verringerung bzw. 
 zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen bezogen auf die Schutzgüter sowie aus einer Beschreibung 
 notwendiger Kompensationsflächen und -maßnahmen. Des Weiteren enthält der Umweltbericht eine Beschreibung der
  in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten sowie der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach 
 § 1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB. Er schließt mit zusätzlichen Angaben (Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren und 
 Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken, Beschreibung von Maßnahmen zur Überwachung, allgemein ver-
 ständlichen Zusammenfassung, Referenzliste der herangezogenen Quellen) ab.
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• Anlagen zum Umweltbericht vom 21.07.2022 (Anlage 1: Bestandsplan; Anlage 2: Bewertungsplan; Anlage 3: Eingriffsplan; 
 Anlage 4: Übersichtstabelle Monitoring; Anlage 5: Dokumentation artenschutzrechtlicher Bestandsbegehungen;
 Anlage 6: Systemschnitte A-A bis D-D)
• Schalltechnische Untersuchung zum BBP/GOP „Gewerbegebiet Seeleite“). Geräuschkontingentierung nach DIN 4569 
 (Stand 28.04.2022)

Darüber hinaus liegen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung abgegebene Stellungnahmen mit umweltrelevanten/um-
weltbezogenen Informationen zu den Aspekten Baugebietserschließung, Ver-/ Entsorgung, Landschaftsbild, Immissions-
schutz, Bodenschutz/Altlasten, Trinkwasserversorgung, Bodendenkmalpflege, Landwirtschaft (Überplanung landwirtschaft-
licher Nutzflächen) und zum Biotopschutz vor.
Die vorgenannten Unterlagen liegen in der Zeit vom

05.08.2022 bis 09.09.2022

in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach (Bauamt, Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach) zu den allge-
mein bekannten Öffnungszeiten öffentlich aus und können dort eingesehen werden. Zusätzlich werden die vorgenannten 
Auslegungsunterlagen sowie diese Bekanntmachung auf der Homepage der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald online/
digital unter https://www.vg-burgebrach.de/gemeinde-schoenbrunn-i-steigerwald/leben-in-schoenbrunn/bauen-woh-
nen/bauleitplanung zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Während der Frist können bei der Gemeinde Schönbrunn i. 
Steigerwald Anregungen/Hinweise zum BBP/GOP persönlich/mündlich, fernmündlich, schriftlich (auch digital) vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den BBP/GOP unberück-
sichtigt bleiben, wenn die Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des BBPs/GOPs nicht von Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenschutz - Grundver-
ordnung) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG (Bayerisches Datenschutzgesetz). Stellungnahmen ohne vollständige Absen-
derangaben erhalten keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen können dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ entnommen werden, das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Schönbrunn i. Steigerwald

Dirk Friesen
Erster Bürgermeister
Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

 

BÜCHEREI SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Die Bücherei

ist vom 02.08.2022 bis 20.08.2022 geschlossen.

Ab dem 23.08.22 sind wir wieder für unsere Leser da.

Wir wünschen unseren großen und kleinen Leserinnen und Lesern 

schöne und erholsame Ferien.

NACHDENKENSWERT

Kein Genuss ist vorübergehend. Der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend!

Johann Wolfgang von Goethe

10

Mitteilungsblatt Nummer 30 vom 28.07.2022



Spatenstich für das neue Wohngebiet „Zur Kapellenleite“ in Zettmannsdorf

Nach Abschluss der Planungen rollen jetzt die Bagger an.

In der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald, Ortsteil Zettmannsdorf entsteht ein neues Baugebiet mit einer Größe von ins-
gesamt rund 10.000 m² und zehn Bauplätzen, die bereits alle reserviert sind. Heute erfolgte der Spatenstich durch Bürger-
meister Dirk Friesen, den Gemeinderäten, Fa. Leipold Bau GmbH, Fa. Newo-Bau GmbH, ZV zur Wasserversorgung Auracher 
Gruppe und Valentin Maier Bauingenieure AG.

Das neue Baugebiet „Zur Kapellenleite“ ist mit seiner ruhigen und idyllischen Wohnlage und einem traumhaften Blick in den 
Steigerwald ideal für junge Familien. Diese bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche wird nun u.a. mit Strom-, Glasfaser- und 
Abwasseranschluss versehen.

„Mit der Erschließung dieses Baugebietes kommen wir der anhaltend hohen Nachfragen nach Baugrundstücken in unserer 
Gemeinde entgegen und wollen nun somit auch unsere Ortsteile stärken“, erklärte Bürgermeister Dirk Friesen.

v.l. Valentin Maier Bauingenieure AG – M. Eng. Mark Schmidt und Dipl. Ing. Georg Schreiber, Leipold Bau GmbH – Hr. Ballmann (jun.), VG Burgebrach -
Geschäftsstellenleiter Markus Kraus, Gemeinderat Michael Sitzmann, ZV Auracher Gruppe - Wassermeister Klemens Philipp, Gemeinderat Frank Scheller,
VG Burgebrach -  Dipl.Ing. (FH) Johannes Raab, Newo-Bau – Henry Neubauer, Gemeinderat Tobias Hachinger, Zweiter Bürgermeister Hubertus Bickel,
Erster Bürgermeister Dirk Friesen, Gemeinderat Florian Hetzel, Gemeinderat Georg Kregler, Gemeinderat Otmar Oppelt

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

KURATIEGEMEINDE MÖNCHHERRNSDORF

Sonntag, 31.07.2022
10.30 Uhr Eucharistiefeier für die Pfarreien zum Kirchweih-
      fest für Lebende und Verstorbene der Ortsge- 
      meinden
14.00 Uhr Tauffeier von Leni Brodmerkel

Mittwoch, 03.08.2022
19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Gedenken an
      Geistlichen Rat Otto Ritter / Robert Baier

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE WALSDORF

Sonntag, 31.07.2022 - 7. So. n. Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Walsdorf

Pfarrbüro: Öffnungszeiten Mo. - Do. von 08.30 bis 12.00 Uhr
Internetseite: walsdorf-evangelisch.de

11

Mitteilungsblatt Nummer 30 vom 28.07.2022



GRUNDSCHULE BURGEBRACH

Das Schuljahr 2022/23
beginnt am Dienstag, 13.09.2022

1. Schultag für die 1. Jahrgangsstufe:

Feierliche Begrüßung der Erstklässler mit ihren Eltern im 
Pausenhof der Grundschule
am Dienstag, 13. September 2022 um 
08.30 Uhr für die Kl. 1a
09.30 Uhr für die Kl. 1b
10.00 Uhr für die Kl. 1c

Anschließend gehen die Schülerinnen und Schüler mit ihrer 
Klassenlehrkraft in ihr Klassenzimmer. Die Eltern holen ihr 
Kind zum vereinbarten Zeitpunkt wieder ab. 

Die Erziehungsberechtigen werden gebeten, die Kinder an 
diesem Tag selbst zur Schule zu bringen.

1. Schultag für die 2. – 4. Jahrgangsstufe:

Dienstag, 13. September 2022
für alle Klassen:
Unterrichtsbeginn: 08.15 Uhr, 
Unterrichtsende: 10.45 Uhr.

Unterrichtszeiten für die weitere erste Schulwoche:

Mittwoch, 14. September 2022
für alle Klassen:
Unterrichtsbeginn: 08.15 Uhr, 
Unterrichtsende: 10.45 Uhr.

Donnerstag, 15. September 2022
für alle Klassen: 
Unterrichtsbeginn: 08.15 Uhr, 
Unterrichtsende: 11.45 Uhr.

Freitag, 16. September 2022
für alle Klassen: 
Unterrichtsbeginn: 08.15 Uhr,
Unterrichtsende: 11.45 Uhr.

Ab Montag, 19.09.2022, findet der stundenplanmäßi-
ge Unterricht statt.

Schulanfangsgottesdienste der Grundschule:

Ökumenische Schulanfangsgottesdienste der Grundschu-
le:

Mittwoch, 14.09.2022:
08.30 Uhr für die 2. Klassen und die Klasse 3a:
in der Pfarrkirche Burgebrach
09.30 Uhr für die 4. Klassen und Klassen 3b und 3c:
in der Pfarrkirche Burgebrach

Dienstag, 20.09.2022:
08.45 Uhr Erstklassgottesdienste
in der Pfarrkirche Burgebrach

SCHULEN

JUBELKOMMUNION SCHÖNBRUNN 2022

Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönbrunn
feiert Jubelkommunion.

Wann?   Sonntag, 25.09.2022 um 09.30 Uhr
Wo?    Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Schönbrunn
Treffpunkt? Pfarrhof ab 09.00 Uhr 

Ganz herzlich eingeladen sind die Geburtsjahrgänge:

1932/33  Erstkommunion 1942 
1942/43  Erstkommunion 1952
1952/53 Erstkommunion 1962
1962/63 Erstkommunion 1972
1972/73 Erstkommunion 1982
1987/88  Erstkommunion 1997

sowie die, coronabedingt leider nicht gefeierten Jubelkom-
munionen 2020 und 2021. 

Es wäre schön, wenn sich für jeden Jahrgang eine Person 
finden würde, die die Einladung und Organisation für ihren 
Jahrgang übernehmen würde. Wir werden leider nicht alle 
Jubilare direkt anschreiben können, fühlen Sie sich bitte 
trotzdem angesprochen und geben Sie diesen Termin und 
diese Einladung gerne an Ihre Angehörigen und Bekannten 
weiter!
Bitte melden Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
einzelnen Jahrgänge gesammelt mit einer Namensliste an 
das Pfarrbüro – am Besten per E-Mail an
pfarrei.schoenbrunn@erzbistum-bamberg.de. 
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss: Dienstag, 13.09.2022 
Für die musikalische Umrahmung, die Kerze, das Ansteck-
sträußchen  und das Zusenden der Fotos erheben wir einen 
Unkostenbeitrag in Höhe von 20,00 €. Der Betrag wird am 
Sonntag, 25.09.2022 ab 09.00 Uhr im Pfarrhof eingesammelt. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an das Pfarrbüro
Schönbrunn wenden unter 09546/921053

Vielen Dank
Der Pfarrgemeinderat 

SELBSTVERKÄUFER-BASAR IN SCHÖNBRUNN

Die Mutter-Kind-Gruppe Schönbrunn veranstaltet am 
10.09.2022 einen Selbstverkäufer- Basar.

Zum Verkauf und Erwerb sollen modische und gut erhalte-
ne Baby- und Kinderartikel sowie Umstandsbekleidung, Kin-
derwägen, Spielsachen, etc. angeboten werden.

Ort: Pfarrer-Krapp-Haus Schönbrunn, Pfarrgasse 2
Verkauf: Samstag, den 10.09.2022, 13.00 – 16.00 Uhr
Schwangere dürfen ab 12.30 Uhr einkaufen.
Natürlich ist auch unsere leckere Kaffee und Kuchentheke 
wieder geöffnet.

Tischreservierungen unter muki-schoenbrunn@gmx.de
Kosten: 10 Euro, Ständer 1,50 Euro

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei
Mareike Hagen-Gabrich, Tel: 0175/9126265 und
Sarah Schreck, Tel: 0151/41976030

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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Ferienregelung im Schuljahr 2022/23

• Herbstferien: 31. Oktober 2022 – 04. November 2022
• Weihnachtsferien: 24. Dezember 2022 – 07. Januar 2023
• Faschingsferien:  20. Februar 2023 – 24. Februar 2023
• Osterferien:  03. April 2023 – 15. April 2023
• Pfingstferien: 30. Mai 2023  – 09. Juni 2023
• Sommerferien: 31.Juli 2023 – 11. September 2023

gez. Dr. Edith Kleber, Rektorin

SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, 
FORSTEN UND GARTENBAU

Deutlich höhere Renten in der Grünen Branche

Die Renten aus der Alterssicherung der Landwirte (AdL) 
und aus der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
steigen zum 1. Juli 2022 in Westdeutschland um 5,35 
Prozent sowie in Ostdeutschland um 6,12 Prozent.

Wie in der gesetzlichen Rentenversicherung wird es auch in 
der Grünen Branche eine der höchsten Rentenanpassungen 
seit Einführung der sozialen Sicherungssysteme geben. Der
allgemeine Rentenwert in der AdL sowie der Anpassungs-
faktor für die vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen Ren-
ten der Unfallversicherung verändern sich entsprechend 
dem Prozentsatz, um den sich die Renten der Deutschen 
Rentenversicherung erhöhen.

In der AdL steigt der allgemeine Rentenwert von 15,79 auf 
16,63 Euro (West) bzw. von 15,43 auf 16,37 Euro (Ost). Die 
Renten in Ostdeutschland werden zum 1. Juli 2024 vollstän-
dig an das Niveau in Westdeutschland angepasst sein.
Ab 1. Juli 2022 beträgt der Unterschied noch 1,4 Prozent.

Alle Rentenbezieher werden bzw. wurden bereits durch die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau schriftlich über die jeweilige Höhe ihrer Rentenanpas-
sung informiert.

GKG BAMBERG - TESTMÖGLICHKEITEN

Testzentrum in Scheßlitz ab 11.07. wieder geöffnet.

Ab dem 11.07.2022 wird das Testzentrum in Scheßlitz, im 
ehemaligen Netto-Gebäude wieder seine Pforten öffnen. 
Öffnungszeiten sind werktags von 09.00 – 11.00 Uhr. An den 
Wochenenden und Feiertagen bleibt das Testzentrum ge-
schlossen. 

Es werden Test für die nachfolgenden Personengruppen 
durchgeführt. Es werden keine Tests für Selbstzahler vorge-
nommen.

Einen PoC-Antigen-Schnelltest erhalten Personen wenn die 
zu testende Person

STAATLICH ANERKANNTE BERATUNGSSTELLE FÜR 
SCHWANGERSCHAFTSFRAGEN / BEIM LANDRATSAMT 
BAMBERG

Wir informieren…
- über gesetzliche Ansprüche und Leistungen vor und nach 
 der Geburt, wie z. B. Elterngeld, Kindergeld, Fragen zum  
 Mutterschutz usw.
- über finanzielle Leistungen wie z. B. der „Landesstiftung  
 Hilfe für Mutter und Kind“ (eine Beantragung ist nur vor  
 Geburt möglich).
- über Hilfsangebote von anderen Stellen. 

und beraten…
- bei Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und  
 Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes.
- zu Schwangerschaft, Partnerschaft, beruflichen Fragen. 
- in Krisenzeiten.

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen der Schwangerenbera-
tungsstelle unter der Rufnummer:
Frau Jacob 0951/85-664 
Frau Ziegler 0951/85-684 oder per e-mail unter
schwangerenberatung@lra-ba.bayern.de.

Alle Beratungsgespräche sind kostenfrei und können auf 
Wunsch anonym erfolgen. Wir 
unterliegen der Schweigepflicht. Die Gespräche können 
persönlich oder telefonisch erfolgen. 

SONSTIGES

• jünger als 5 Jahre ist
• einen Test zur Beendigung der Quarantäne (Freitestung)  
 benötigt
• Besucher oder Angehörige/r eines Patienten bzw. Bewoh- 
 ners in z.B. Krankenhäusern, Altenheimen oder Pflegeein- 
 richtungen ist
• Angehörige pflegt
• mit einer mit dem Corona-Virus infizierten Person im sel- 
 ben Haushalt lebt 
• an einer Behinderung leidet und Unterstützung erhält  
 oder die Assistenzkraft eines Menschen mit Behinderung  
 ist
• an einer Impfwirksamkeitsstudie teilnimmt

Einen PCR-Test erhalten Personen, die einen positiven Anti-
gen-Schnelltest oder Pooling-Test vorlegen, einen soge-
nannten Bestätigungs-PCR-Test.

Ausdrücklich zu beachten ist, dass keine Tests für Selbst-
zahler durchgeführt werden, da es sich bei dem Testzent-
rum um ein lokales Testzentrum des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes (ÖGD) handelt.

Die Geschäftsführung der GKG freut sich, dass die Reaktivie-
rung der Abstrichstelle so zeitnah erfolgen konnte. In Zeiten 
von steigenden Fallzahlen ist es wichtig, genügend Stellen 
für Tests anbieten zu können.

Jeweils aktuelle Informationen zum Testzentrum finden In-
teressierte unter www.gkg-bamberg.de  

Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft 
des Landkreises Bamberg mbH
Oberend 29
96110 Scheßlitz
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FACHSTELLE FÜR DEMENZ UND PFLEGE

Im September liegt in Oberfranken „Musik in der Luft…“ 

Vom 16. bis 25. September 2022 findet die 3. Bayerische De-
menzwoche mit vielfältigen Aktionen und Teilhabemöglich-
keiten im ganzen Land statt. Mit der Demenzwoche soll die 
gesamte bayerische Bevölkerung erreicht und für das The-
ma Demenz sensibilisiert werden.

Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken hat sich 
das Thema „Musik liegt in der Luft“ auf die Fahnen geschrie-
ben und zahlreiche Musiker:innen gewonnen, die demenz-
freundliche Zuhör- und Mitmachkonzerte sowie andere mu-
sikalische Aktionen in Oberfranken anbieten. Jeder und jede 
– egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung – ist eingeladen 
zur Teilnahme, ganz besonders jedoch an Demenz erkrank-
te Menschen und ihre Angehörigen. Je mehr Teilnehmende, 
desto mehr Aufmerksamkeit erreicht dieses wichtige Thema.

Informationen über die genauen Termine finden Sie auf der 
Homepage der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfran-
ken unter www.demenz-pflege-oberfranken.de. 

Unter www.stmgp.bayern.de/pflege/demenzwoche/
können Sie alle Veranstaltungen der Bayerischen Demenz-
woche 2022 einsehen.

SANDKERWA® EXPRESS

Gemeinsam mit mehreren Busunternehmen organisiert der 
Landkreis Bamberg auch in diesem Jahr wieder einen Bus-
verkehr zur Sandkerwa.

Am Freitag, 26.08. und Samstag, 27.08.2022 gelangen Sie zu 
den angegebenen Fahrzeiten für 9,00 € entspannt zur
Sandkerwa und wieder nach Hause.

10 Burgebrach/Reichmannsdorf - Bamberg
und zurück
Fa. Spörlein (Tel. 0 95 46/4 51)

Fr + Sa Tour 1 Sa Tour 

18.00 Burgebrach, Hahner 18.50 Reichmannsdorf

18.02 Unterneuses 18.55 Treppendorf

18.05 Stappenbach 18.58 Oberköst

18.20 Bamberg,
TG Geyerswörth

19.02 Hirschbrunn

Fr + Sa Tour 2 19.04 Küstersgreuth

19.00 Burgebrach,
Färbergasse

19.06 Tempelsgreuth

19.05 Dietendorf 19.10 Stappenbach

19.07 Grasmannsdorf 19.30 Bamberg,
TG Geyerswörth

19.08 Oberharnsbach

19.10 Birkach

19.20 Bamberg,
TG Geyerswörth

Rückfahrt ab TG Geyerswörth: Fr + Sa 00.30 und 02.00 Uhr

12 Ebrach - Bamberg und zurück
Fa. Spörlein (Tel. 0 95 46/4 51)

Fr + Sa

18.00 Ebrach, Marktplatz

18.03 Eberau

18.06 Untersteinbach, B22

18.10 Burgwindheim

18.12 Kappel

18.15 Kötsch

18.18 Mönchherrnsdorf

18.20 Wolfsbach, B22

18.23 Mönchsambach

18.26 Dürrhof

18.28 Vollmannsdorf, B22

18.30 Burgebrach, Treppendorfer Straße

18.32 Burgebrach, Hahner

18.35 Oberharnsbach

18.50 Bamberg, TG Geyerswörth

Rückfahrt ab TG Geyerswörth: Fr + Sa 00.00 und 02.00 Uhr

13 Untersteinbach/Niederndorf - Bamberg
und zurück
Fa. Spörlein (Tel. 0 95 46/4 51)

Fr Sa

18.45 Prölsdorf 18.35 Untersteinbach,
Tankstelle

18.48 Halbersdorf 18.38 Theinheim

18.50 Zettmannsdorf 18.40 Falsbrunn

18.52 Oberneuses 18.45 Prölsdorf

18.55 Schönbrunn,
Raiffeisenbank

18.48 Halbersdorf

19.00 Steinsdorf,
ggü. Feuerwehr

18.50 Zettmannsdorf

19.20 Bamberg,
TG Geyerswörth

18.52 Oberneuses

18.55 Schönbrunn,
Raiffeisenbank

19.00 Steinsdorf,
ggü. Feuerwehr

19.20 Bamberg,
TG Geyerswörth

Rückfahrt ab TG Geyerswörth: Fr + Sa 01.00 Uhr

Der Gesamtfahrplan ist in der Infothek im Landratsamt Bam-
berg, in den Gemeindeverwaltungen, den Geschäftsstellen 
der Sparkasse Bamberg und bei den Busunternehmen oder 
online unter www.landkreis-bamberg.de/Leben/Mobilität-
und-ÖPNV/Aktuelles-Projekte/ erhältlich.
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Exp e dition
ins Familienreich

2022/2023

Vortragsreihe für Eltern aus Stadt und  
Landkreis Bamberg Juli 2022 bis Juni 2023

Weitere Infos – auch zur Anmeldung unter: 
www.familienportal-bamberg.de/termine/expedition-familienreich

 

Vorträge 2022 
Gelassen durch den familiären Alltag
Do., 07. 07. 2022, 19:30 Uhr bis 21 Uhr  
mit Sonja Schramm; Entspannungstrainerin und 
Fachberaterin für Burn-Out-Prävention | Ort:  
Hager Villa, Hauptstraße 60, 96155 Buttenheim

Kleine Trotz köpfe und Wutzwerge
Do., 07. 07. 2022, 19:30 Uhr  
mit Christine Brockard (Entwicklungsberatung) |
Ort: Mehrgenerationenhaus, Kachelmann- 
Platz 12, 96129 Strullendorf

Der 1. Löffel – „Stillen, Fläschchen  
und was kommt dann?“
Mi., 21. 09. 2022, 19.00 Uhr 
mit Anja Pauli (Diätassistentin) | Ort: Kinderhaus 
St. Elisabeth, Elisabethenstr. 3, 96158 Frensdorf

Papa ist keine B-Ware
Do., 22. 09. 2022, 19:30 – 21:00 
mit Odin Jost, Psychologe in der Caritas  
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche  
und Eltern  in Bamberg | Ort: Kita St. Heinrich, 
Pödeldorferstr. 124, 96052 Bamberg  

»Nein!« als liebevolle Unterstützung – 
Grenzen setzen in der Erziehung
Di., 18. 10. 2022, 18:30 – 20:30 Uhr 
mit Johanna Riemann, Dipl. Sozialpädagogin u. 
System. Familientherapeutin (DGSF), Caritas 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und  
Eltern in Bamberg  | Ort: Casino am Föhrenhain,  
Föhrenstraße 6, 96052 Bamberg

Gesunde Ernährung und Bewegung 
bei Kindern
Di., 08. 11. 2022, 18:30 – 20:30 Uhr 
mit Ancuta Marza (MiMi Gesundheitsmediatorin) 
+ Karin Uri (Ernährungsberaterin) | Ort: Kath. 
Haus des Kindes St. Sebastian, Schmiedberg  
6 – 9, 96132 Reichmannsdorf

Gesunde Ernährung und Bewegung 
bei Kindern (in Deutsch und Rumänisch)

Di., 22. 11. 2022, 18:30 – 20:30 Uhr 
mit Ancuta Marza (MiMi Gesundheitsmediatorin) 
+ Karin Uri (Ernährungsberaterin) | 
Ort: Pfarr zentrum Aschbach, Heimgasse 11, 
96132 Aschbach

STADT BAMBERG
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VOLKSHOCHSCHULE BAMBERG-LAND

Zusätzliche Fahrt der Volkshochschule Bamberg-Land 
zu den DomStufen Festspielen nach Erfurt,
Zusatztermin am 02.08.2022

Mit stehenden Ovationen feierte Verdis Oper Nabucco bei 
den Domstufen Festspielen in Erfurt Premiere. Die große 
Choroper mit ihrer hochemotionalen Musik und ihren ein-
zigartigen Belcanto-Melodien begeisterte das Publikum vor 
spektakulärer Kulisse und regte zugleich Diskussionen über 
Vergleiche zur aktuellen weltpolitischen Lage an. 

Da die Tagesfahrt der Volkshochschule Bamberg-Land 
am Mittwoch, den 03.08.2022 nach Erfurt zum Besuch der 
Opernaufführung "Nabucco" der DomStufen Festspiele be-
reits ausgebucht ist, wird diese Fahrt noch zu einem weite-
ren Termin angeboten. Die zusätzliche Tagesfahrt findet am 
Dienstag, den 02.08.2022 statt, für diese sind noch Plätze 
frei.

Zum Inhalt der Oper: Im biblischen Kampf unterliegt das 
Volk der Israeliten dem babylonischen König Nebukadne-
zar, genannt Nabucco. Als der größenwahnsinnige König in 
geistige Umnachtung fällt und seine ebenso machtbessene 
Tochter Abigail nach der Krone greift, scheint das unerbitt-
liche Schicksal der Hebräer besiegelt. Ihnen bleibt nichts als 
die Hoffnung. Der berühmte Gefangenenchor, der Giuseppe 
Verdi über Nacht zum Star machte, krönt eine aufwühlen-
de Geschichte über Hoffnung, Wahn, Vergeltung und un-
erschütterlichen Glauben.

Die Fahrt wird durchgeführt und begleitet von
Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels.
Nähere Auskünfte erteilen die Volkshochschule Bamberg-
Land und Sigrid Radunz-Fichtner, Tel. 09571 88835 oder per 
mail unter sr-reisen@web.de

FACHSTELLE FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE – DIE 
BERATUNGSINSTITUTION DER ARBEITSGEMEINSCHAFT 
BAMBERGER WOHLFAHRTSVERBÄNDE

Laut Statistischem Bundesamt 2019 gibt es in Deutschland 
rund 2,1 Millionen pflegende Angehörige. Von insgesamt 
4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden 3,3 Millionen zu 
Hause versorgt. Viele pflegende Angehörige haben Ihre Be-
lastungsgrenze dabei längst erreicht. So fehlt Ihnen Schlaf, 
sie fühlen sich in ihrer Rolle als Pflegende gefangen und 
empfinden die Pflege als sehr anstrengend. Deshalb möch-
ten wir den pflegenden Angehörigen eine kleine Auszeit 
verschaffen. Wir laden Sie zu unserer Herbstwanderung 
ein. Lassen Sie uns gemeinsam, mit Frau Renate Drütschel, 
wunderschöne und atemberaubende Plätze in Baunach er-
kunden. 
Sie verbringen einen Vormittag weitgehend ohne Pflichten 
und ohne Stress. Die Wanderung für pflegende Angehörige 
findet am 20. Oktober 2022 von 10.00 bis 12.00 Uhr statt. 
Der „Baunacher Nachtwächter“ Reinhold Schweda emp-
fängt sie an der Grünanlage am Stadtgraben, um sie durch 
die 1200 jährige Geschichte der drei Flüsse Baunachs zu füh-
ren. Das Naturparadies Südsee mit den renaturierten Main 
lädt zum Umrunden ein und auf den Rückweg werden wir 
die Schrepfersmühle von 1705 besichtigen und dort rasten. 
Treffpunkt ist die Grünanlage am Stadtgraben.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb ist eine Anmel-
dung bis zum 17. Oktober in der Fachstelle für pflegende 
Angehörige unter Tel. 09 51 / 20 83 501 oder per E-Mail 
info@fpa-bamberg.de erwünscht.
Die Seniorenbeauftragte von Baunach Frau Renate Drüt-
schel sowie das Team der Fachstelle für pflegende Angehöri-
ge Stadt und Landkreis Bamberg freuen sich, Sie vor Ort am 
20.10.2022 begrüßen zu dürfen.

LANDRATSAMT BAMBERG

Pflegestützpunkt für Stadt und Landkreis Bamberg eröffnet

Am 01.04.2022 konnte der bereits angekündigte Pflegestützpunkt der Stadt und des Landkreises Bamberg seine Arbeit 
aufnehmen. Mit insgesamt 3 Mitarbeiterinnen steht den Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Landkreis in Zukunft ein 
qualifiziertes Beratungsteam rund um das Thema Pflege zu Verfügung. 

Das Team berät und unterstützt u.a. bei der Beantragung von Pflegeleistungen, bei Fragen zu den Leistungen der Pflegever-
sicherung und begleitet alle Ratsuchenden dabei, sich innerhalb der regionalen Pflegelandschaft zu orientieren und indivi-
duelle Lösungen zu finden.

Die Beratung ist kostenlos, neutral und freiwillig.

Der Pflegestützpunkt wird gemeinschaftlich von der Stadt und dem Landkreis Bamberg, dem Bezirk Oberfranken und den 
Kranken- und Pflegekassen finanziert.

Die Öffnungszeiten des Pflegestützpunktes sind:

Montag – Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mittwoch    14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes Annette Noß, Andrea Rüger und Lisa Neubert telefonisch unter 
0951/ 85 9280 oder per E-Mail unter
info@pflegestuetzpunkt-bamberg.de 
Wir empfehlen zur Vermeidung langer Wartezeiten vorher einen Termin zu unseren Sprechzeiten
Montag und Donnerstag 09.00-10.00 Uhr und 
Mittwoch 14.00-15.00 Uhr oder per E-Mail zu vereinbaren. 

Termine können auf Wunsch persönlich, telefonisch oder online wahrgenommen werden und finden außerhalb der oben 
genannten Sprechzeiten statt. Hausbesuche sind bei Bedarf möglich.
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VEREINE UND VERBÄNDE

KAB BURGEBRACH 

25 Jahre KAB Seniorenwallfahrt zur Basilika Waldsassen 
am 30. August 2022.

09.15 Uhr Ankunft
10.00 Uhr Beginn des Pilgerzugs
11.00 Uhr Eucharistiefeier
12.30 Uhr Mittagessen
13.45 Uhr Verabschiedung vor der Basilika.

Kosten für die Veranstaltung inkl. Bus, Mittagessen mit Ge-
tränk und Nachmittagsprogramm (Führung in der Kloster-
bibliothek).
Mitglieder 43,00 €, Nichtmitglieder 46,00€
Anmeldung mit Essenswunsch (Fleisch,Fisch) bei
Reiser Marianne Tel: 09546/1586 oder
Bezold Hildegard Tel:09546/1654,
Kunigunde Hahn Tel:09546/1479
Info bei Anmeldung: Abfahrtszeiten
Anmeldeschluss: 04. August 2022

Einen Überblick unserer Vereine und deren
Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Homepage

https://www.vg-burgebrach.de/
verwaltungsgemeinschaft-burgebrach/

aktuelles/veranstaltungen.
Schauen Sie doch wieder einmal rein!

  Landkreis Bamberg 
 

 Wir stellen für das Landratsamt Bamberg zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein: 

 IT– Anwendungsbetreuer/in (m/w/d)  
 zur Unterstützung des IT-Teams am Landratsamt Bamberg mit dem 
gemeinsamen Ziel, eine moderne Behörde zu gestalten und die Digitali-
sierung unserer Dienste für unsere Bürger voranzutreiben. 
Wir bieten abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten mit eige-
nem Gestaltungsspielraum sowie einen sicheren Arbeitsplatz mit 
Standortgarantie und der Möglichkeit, teilweise mobil zu arbeiten. 
 
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.landkreis-bamberg.de/Stellenangebote. 
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online unter vorgenanntem Link 
bis spätestens 21. August 2022 

Ihre Ansprechpartner bei uns: 
Frau Kramer,  Tel.: +49 951/85-126 
Herr Hummel,  Tel.: +49 951/85-123 (bei fachlichen Fragen) 

MUSIKVEREIN SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Am Sonntag, den 07. August 2022, lädt der Musikverein 
Schönbrunn i. Stgw. e.V. ab 14.00 Uhr alle Freunde der Blas-
musik recht herzlich zum Musikfest im Dorfhof ein.
Für die stets am ersten Sonntag im August terminierte Ver-
anstaltung gestaltete sich pandemiebedingt die Suche 
nach geeigneten Blaskapellen etwas schwierig. Umso mehr 
freut es uns, dass wir mit Unterstützung unseres Dirigenten 
Steffen Vollmuth wohl eines der ungewöhnlichsten Bläser-
ensemble zwischen dem Kreuzberg und dem Steigerwald 
arrangieren konnten: WANDERBLECH.
Die gefragten Instrumentalisten begeistern mit Ihrer Musi-
kalität und Experimentierfreudigkeit mit traditioneller Blas-
musik und darüber hinaus! 

Neben diesem Ohrenschmaus ist für Ihr/Euer leibliches Wohl 
natürlich auch bestens gesorgt. Eintritt ist frei und ohne Vor-
anmeldung möglich. Wir freuen uns sehr auf Ihr/Euer Kom-
men!
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VEREINE UND VERBÄNDE

SOLDATEN- UND KAMERADSCHAFTSVEREIN 
BURGEBRACH

Vereinsausflug des  Soldaten- und Kameradschaftsvereins 
Burgebrach am Sonntag, 14. August 2022 nach Tann in der 
Rhön 

Abfahrt 07.30 Uhr, Färbergasse

Vormittags Führung durch Kloster Maria Bildhausen

Nachmittags Aufenthalt in Tann in der Rhön zur freien Ver-
fügung, bei genügend Interessenten Teilnahme an einer ge-
führten "Schlenderweinprobe" durch Tann möglich

Rückfahrt mit Abendeinkehr

Kosten für Busfahrt, Brotzeit, Eintritte in Tann und Kloster-
führung: 30 Euro pro Person,  Kinder unter 18 Jahren sind 
frei. 
Die Schlenderweinprobe wird nur bei ausreichend Interes-
senten angefragt und gebucht (bei Anmeldung bitte ange-
ben). 

Anmeldung ab sofort bei Familie Müller, Telefon 09546 6348 
(mit Anrufbeantworter) 

HEIMAT- UND VERSCHÖNERUNGSVEREIN BURGEBRACH 
E.V.

Was ist Franken? – Heimatverein besucht Landesausstel-
lung am 6. August

„Was macht Franken eigentlich aus?“ Diese Frage stellt sich 
der Heimatverein bei seinem Vereinsausflug am 6. August in 
Kooperation mit dem Omnibusunternehmen Spörlein. „Ziel 
ist Ansbach, wo dieses Jahr die Ausstellung des Bayerischen 
Hauses der Geschichte „Typisch Franken“ zu sehen ist“, wie 
der Vorsitzende Markus M. Mehlhorn erläutert.

Die Ausstellung nähert sich Franken aus ganz verschiede-
nen Blickwinkeln und bietet Antworten an, was denn nun 
typisch fränkisch ist: Angefangen von Klischees wie Bier, 
Bratwurst und Wein bis zu eher noch weitgehend unbe-
kannten Entdeckungen aus der Geschichte Frankens und 
des fränkischen Regionalkolorits.

Nach der Führung durch die Landesausstellung und der Mit-
tagspause steht ein Treffen mit dem Domkapitular Dr. Nor-
bert Jung auf dem Programm, der viele Jahre in Burgebrach 
gewirkt hat. Dr. Jung steht für eine kurze Kirchenführung 
„seiner“ Kirche St. Ludwig bereit. Anschließend treffen sich 
die Teilnehmer zu einer Stadtführung auf den „Spuren von 
Kaspar Hauser“, der in Ansbach begraben liegt und mögli-
cherweise im Hofgarten von Ansbach ermordet wurde. Eine 
gemeinsame Einkehr während Heimreise im historischen 
Gasthaus Lauberberg bei Höchstadt rundet das Programm 
der Fahrt schließlich ab.

Abfahrt ist in Burgebrach am 06.08.2022 um 08.25 Uhr von 
der Bushaltestelle in der Färbergasse (alternativ 08.20 Uhr 
vom Betriebshof der Firma Spörlein in der Industriestraße 3 
mit der Möglichkeit private Pkw zu parken), die Rückkehr ist 
gegen 21.00 Uhr eingeplant. Für drei Führungen, Bustransfer 
und Eintritt in die Landesausstellung wird ein Teilnehmer-
beitrag von 40,00 Euro im Bus erhoben. Vereinsmitglieder 
bekommen einen Rabatt in Höhe von 5,00 Euro und zahlen 
somit nur 35,00 Euro, Kinder unter 18 Jahren pauschal nur 
15,00 Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 01. Au-
gust 2022 unter
heimatverein-burgebrach@gmx.de oder telefonisch zu den 
Geschäftszeiten der Firma Spörlein unter 09546/451 mög-
lich. 

ZIMMERSTUTZEN-SCHÜTZENGESELLSCHAFT 1875 
BURGEBRACH EV

Bitte beachten:
Vom 07. bis 31. August 2022 ist das

Schützenhaus Burgebrach geschlossen.

Voranzeige:
Mittwoch, 07. September 2022, Beginn des Königsschießens
Schießtage:
Mi 07.09., Fr 09.09., Mi 14.09., Fr 16.09., Mi 21.09., Fr 23.09.
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IMPRESSUM
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach 
Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach 
Telefon 09546 / 9416 0, Telefax 09546 / 9416 10
mitteilungsblatt@vg-burgebrach.de, www.vg-burgebrach.de

VG-Vorsitzender: Johannes Maciejonczyk, 
1. Bürgermeister des Marktes Burgebrach 
Telefon  09546 / 9416 20

Stellvertreter: Dirk Friesen, 
1. Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
Telefon 09546 / 6683
Handy 0175 / 9379 184

AMTSSTUNDEN

Burgebrach ab 09. Mai 2022:
Mo     08.00 bis 12.00 Uhr 
Di    08.00 bis 12.00 Uhr 
    13.00 bis 16.30 Uhr
Mi    08.00 bis 12.00 Uhr
Do    08.00 bis 12.00 Uhr 
    13.00 bis 18.00 Uhr
Fr     08.00 bis 13.00 Uhr 
Schönbrunn i. Steigerwald:
Di + Do  13.15 bis 18.15 Uhr

HALLENBAD BURGEBRACH

Ampferbacher Str. 14,
96138 Burgebrach
Mo - Mi  16.30 bis 21.00 Uhr
Do   16.30 bis 21.30 Uhr
Fr     14.30 bis 19.30 Uhr
Sa    14.00 bis 18.00 Uhr
So   10.00 bis 12.00 Uhr

WERTSTOFFHOF 

Kapellenfeld, Industriegebiet Ost
Di    15.00 bis 18.00 Uhr
Do   15.00 bis 18.00 Uhr
Sa    09.00 bis 14.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass das Anliefern 
von Wertstoffen zum Wertstoffhof 
außerhalb der Öffnungszeiten bzw.  
das Abladen vor dem Eingang nicht 
gestattet ist.
Infos unter Landratsamt Bamberg,
Abfallwirtschaft, Tel. 0951/85-706 
oder unter der Homepage
www.landkreis-bamberg.de

ÖFFENTLICHE BÜCHEREI ST. VITUS 
IM BÜRGERHAUS

Hauptstraße 11a, 96138 Burgebrach, 
Tel. 09546 / 5936496
iOPAC über www.burgebrach.de 
oder www.pfarrei-burgebrach.de
Mi   08.30 bis 10.00 Uhr
   16.00 bis 18.30 Uhr
Fr    10.00 bis 12.00 Uhr
So   10.00 bis 11.30 Uhr

Bitte tragen Sie freiwillig eine Maske!

GEMEINDEBÜCHEREI 
SCHÖNBRUNN

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956257
Di   16.30 bis 18.00 Uhr
Sa   13.00 bis 14.30 Uhr
Angebotslink:
https://webopac.winbiap.de/schoen-
brunn/index.aspx oder die App B24

SENIORENBÜRO SCHÖNBRUNN  
I. STEIGERWALD 

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956258
Spielenachmittag jeden zweiten 
Dienstag im Monat.

SENIORENHILFE 
STEIGERWALD BURGEBRACH

Hauptstr. 11 A, 96138 Burgebrach
Tel. 09546 / 594945

TAFEL BURGEBRACH ST. VITUS

Da die Lebensmittel täglich eingeholt 
und sortiert werden, ist die Tafel wie 
folgt besetzt:
Mo - Fr  09.30 bis 11.00 Uhr
Mittwochs geschlossen
Ausgabezeiten:
Di + Fr  14.00 bis 15.00 Uhr

Neukunden möchten sich bitte mit 
gültigem Bewilligungsbescheid und 
Kopie des Personalausweises ab 13.30 
Uhr bei der Leitung melden.
Bitte denken Sie an den Mund- und 
Nasenschutz (FFP2).

RUFBUS 
BURGEBRACH UND 
SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Tel. 09546 / 444 
Pro Fahrgast 1,50 €
Weitere Infos in den ausliegenden 
Flyern und unter der Homepage
www.vg-burgebrach.de 

JUGENDZENTRUM 
IM EDITH-STEIN-HAUS

Kirchplatz 2, 96138 Burgebrach
Di - Do  15.30 bis 21.30 Uhr
Fr - Sa  16.00 bis 22.00 Uhr

Nächste Ausgabe:          04.08.2022
Redaktionsschluss:       27.07.2022

APOTHEKEN NOTDIENST

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag um die gleiche Zeit.

28.07.2022 Luitpold-Apotheke Luitpoldstr. 33 96052 Bamberg 0951/982370
29.07.2022 Luisen-Apotheke An der Breitenau 2 96052 Bamberg 0951/3012345
30.07.2022 Neue-Apotheke Bamberger Str. 24 96135 Stegaurach 0951/2971795
31.07.2022 St. Hedwig-Apotheke Franz-Ludwig-Str. 7 96047 Bamberg 0951/23213
01.08.2022 Medicon-Apotheke Pödeldorfer Straße 142 96052 Bamberg 0951/5107700
02.08.2022 Linden-Apotheke Siechenstr. 47 96052 Bamberg 0951/62810
03.08.2022 Vita-Apotheke Promenadestr. 2 96047 Bamberg 0951/22797
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SONNTAG, 31. JULI - 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS

08.15 Ampferbach: Hl. Messe  - Jahrtag f. ✝ Alfons Pflaum u. Ang. 

08.15 Oberköst: Wortgottesfeier mit Kommunion  

09.30 Burgebrach: Wortgottesfeier mit Kommunion  

09.30 Schönbrunn: Hl. Messe - ✝ Michael u. Anna Dietz / ✝ Er-
hard u. Elfriede Brodmerkel 

14.30 Stappenbach: Taufe von Theresa Josefine Fischer  

18.00 Frenshof: Andacht  

MONTAG, 1. AUGUST - HL. ALFONS MARIA V. LIGUORI

19.00 Küstersgreuth: Hl. Messe - ✝ Baptist Bezold z. 1. Jahrtag 

20.00 Burgebrach: Organistentreffen 

DIENSTAG, 2. AUGUST 

18.30 Burgebrach: Pater-Pio-Rosenkranz

MITTWOCH, 3. AUGUST 

08.15 Burgebrach: Morgenlob  

09.30 Burgebrach: Krankenkommunion  

18.00 Frenshof: Andacht  

19.00 Stappenbach: Hl. Messe - zu den Hl. Schutzengeln 

DONNERSTAG, 4. AUGUST - HL. JOHANNES MARIA VIANNEY

15.00 Seniorenheim: Hl. Messe – zu den Vierzehn Nothelfern 

FREITAG, 5. AUGUST - WEIHETAG DER BASILIKA
SANTA MARIA MAGGIORE IN ROM

08.00 Burgebrach: Hl. Messe zum Herz-Jesu-Freitag  

09.30 Krankenkommunion für Ampferbach, Oberköst,
Schönbrunn und Stappenbach

19.00 Treppendorf: Hl. Messe - ✝ Andreas, Eltern Bickel/Lang,
Großeltern, Geschwister u. Schwäger u. Ang. 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
31.07.2022 BIS 07.08.2022

 Der Kath. Pfarreien- und Kuratiengemeinschaft Burgebrach / Schönbrunn mit Ampferbach, Oberköst und Stappenbach

Herausgeber (V.i.S.d.P.) Pfarrer Bernhard Friedmann
Kath. Pfarra mt Burgebrach, Ampferbacher Str. 2, 96138 Burgebrach,
Mo. u. Mi. 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr
Di., Do., Fr. 08.00 bis 11.00 Uhr
Telefon: 0 95 46 / 20 1 Fax: 0 95 46 / 52 55
E-Mail: st-vitus.burgebrach@erzbistum-bamberg.de
www.pfarrei-burgebrach.de
Kath. Pfarramt Schönbrunn, Pfarrgasse 2, 96185 Schönbrunn 
i. Steigerwald, Di. und Do. 08.00 bis 11.00 Uhr,
Telefon: 0 95 46 / 92 10 53 Fax: 0 95 46 / 92 10 54
E-Mail: pfarrei.schoenbrunn@erzbistum-bamberg.de
www.pfarrei-schoenbrunn.de

SPENDENKONTEN (auch für die Kollekten)
Burgebrach Spendenkonto
Raiffeisenbank IBAN: DE83 7706 2014 0000 0027 55 
Sparkasse   IBAN: DE02 7705 0000 0000 1020 79 
Schönbrunn Spendenkonto
Raiffeisenbank IBAN: DE65 7706 2014 0000 9018 81
Stappenbach Spendenkonto
Raiffeisenbank IBAN: DE27 7706 2014 0000 5005 00
Ampferbach Spendenkonto
Raiffeisenbank  IBAN: DE61 7706 2014 0000 0027 63

SAMSTAG, 6. AUGUST - FEST VERKLÄRUNG DES HERRN

13.00 Schönbrunn: Ökumenische Trauung
von Andreas u. Jennifer Hollet  

16.45 Unterneuses: Wortgottesfeier mit Kommunion  

16.45 Ampferbach: Hl. Messe - 3. Seelenamt f. ✝ Georg Volk,
Fam. Göller u. Klose / ✝ Adam u. Margareta Pflaum / ✝ Fam. Baier 
u. Eichhorn / ✝ Eltern Oppelt u. Hartmann / ✝ Peter Klug, Johann u. 
Anna Geck u. Sohn Hans 

18.00 Burgebrach: Hl. Messe - ✝ Georg u. Elisabeth Metzner u. 
✝ Ang. / ✝ Eltern Remki, Sohn Peter u. Eltern Kraus / Dankamt nach 
Meinung / ✝ Siegfried Schneider / ✝ Gregor u. Maria Eberlein u. 
✝ Ang. / ✝ Waldemar Hollmann, Eltern u. Geschwister Hollmann 
u. Denzler 

19.15 Stappenbach: Hl. Messe - ✝ Matthäus, Andreas u. Kathari-
na Wällein, leb. u. ✝ Ang. / ✝ Kunigunde Roth u. Eltern / ✝ Katharina 
Wellein, Jakob u. Rudi

SONNTAG, 7. AUGUST - 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS

08.15 Oberköst: Hl. Messe - ✝ Wurm u. Hofmann / ✝ Johann u. 
Maria Wächtler zum Sterbetag u. ✝ Ang. / ✝ Hildegard Gut u. für 
die armen Seelen / ✝ Hans u. Erwin Lösel u. Eltern / 2. Seelenamt 
f. ✝ Magdalena Göller 

09.30 Burgebrach: Hl. Messe - ✝ Eugenie Hofmann z. Jahrtag / ✝ 
Fam. Betz u. Ang. / ✝ Fam. Vollmann u. Ang. / ✝ Michael Röckelein, 
Maria u. Georg u. ✝ Ang. / ✝ Josef und Renate Bogensperger u. 
Ang. 

09.30 Schönbrunn: Hl. Messe - Gottesdienst für die Pfarreien /
✝ Fam. Wellein, Wernsdörfer, Scharf u. Kupfer 

10.45 Burgebrach: Evangelischer Gottesdienst  

13.00 Burgebrach: Taufe von Antonia Hempt  

18.00 Frenshof: Andacht

Blumenspenden für die Pfarrkirche Burgebrach werden 
sehr gerne entgegengenommen. Bitte legen Sie diese 
freitags bis 08.00 Uhr an die Sakristei. Herzlichen Dank.

SOMMERFERIEN – VERKÜRZTE ÖFFNUNGSZEITEN
Das Pfarramt Burgebrach ist in der Zeit von Montag, 
08.08.2022 – Freitag, 26.08.2022 nur eingeschränkt zu er-
reichen: 
Montag, Mittwoch, Freitag: 08.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch, 17.08.2022 geschlossen
Dienstag und Donnerstag: geschlossen

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen 
eine gesegnete und erholsame Sommerferienzeit
Ihre Pfarrsekretärinnen
Stefanie Baier und Andrea Stappenbacher 

Auch das Mitteilungsblatt macht Sommerpause.
Bitte denken Sie daher rechtzeitig an ihre Messbestellun-
gen für die Messen in den Sommerferien. 
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